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6 2,DER FOURIER" Januar 1942

) e¢) Spezialkurs fiir Quartiermeister der Landwehr
Vom 16. Mirz bis 24. April in Thun.

f) Taktisch-technische Kurse
1. Fir Oberleutnants der Verpilegungstruppe und des Quartiermeisterdienstes vom
20. Juli bis 8. August in Thun und anderen Orten.
2. Fur Hauptleute der Verpflegungstruppe, des Kommissariats- und des Quartier-
meisterdienstes vom 17. August bis 5. September. Ort wird spiter bestimmt.

Wehrsteuer und Truppenvermoégen

von Oblt. Schénmann, Basel

Das Anwachsen der Kosten fiir die militirische Landesverteidigung hatte den
Bundesrat veranlasst, am 9.Dezember 1940 den Ausfihrungsbeschluss tber die
in den Jahren 1941 bis 1945 zu erhebende Wehrsteuer zu erlassen und ihn auf den
1. Januar 1941 in Kraft zu setzen.

Nach diesem Beschluss zerfillt die Wehrsteuer in zwei verfahrensmissig von-
einander abweichende und darum gesondert geordnete Teile, nimlich:

a) in eine von den Kantonen unter Aufsicnt des Bundes jdhrlich erhobene allgemeine
Wehrsteuer (Steuer vom Einkommen und Ergidnzungssteuer vom Vermdgen) und

b)in eine vom Bund an der Quelle erhobene Wehrsteuer vom Ertrag inlindischer
Wertpapiere, Guthaben bei inlindischen Banken und Sparkassen, sowie von
Lotterietreffern.

Was nun das Truppenvermégen (Haushaltungskasse) hinsichtlich der all-
gemeinen Wehrsteuer anbetrifft, so ist zu sagen, dass das in den Kassen eciner
militdrischen Einheit befindliche Vermégen (Bargeld) insofern als Vermoégen des
Bundes gestiitzt auf Art. 16, Ziffer 1 des Wehrsteuerbeschlusses von der Weht-
steuer befreit ist, als es sich um Vermogen handelt, das im Sinne von Ziffer 135
des Dienstreglementes vom Bund der Truppe zur Verfiigung gestellt worden ist.
Da zudem die Steuerpflicht erst bei einem gesamten reinen Vermdgen von
Fr. 10 000.— beginnt, ist eine Besteuerung ohnehin schon aus praktischen Grinden
ausgeschlossen. ‘

Anders dagegen liegen die Verhiltnisse, wo ein Teil des Haushaltungskassa-
vermogens in inlindischen Wertpapieren (Eidg.,kant. Staatsanleihen oder auch
Kassaobligationen von Kantonalbanken) oder in Guthaben bei inlidndischen Banken
und Sparkassen (Sparhefte) angelegt ist. Hier wird zunichst die Wehrsteuer an
der Quelle von 504 erhoben; d.h.einerseits erhoht sich bei filligen Coupons von
Wertschriften die bereits seit 1921 bestehende Couponsteuer von 4 auf 9¢p, ander-
seits wird in den Sparheften mit dem jahrlichen Eintrag der Zinsen ein gleich-
zeitiger Abzug von 505 vom Zinsbetrag vorgenommen.

Fiir die an der Quelle erhobenen Wehrsteuerbetrige kann jedoch bei der Eidg.
Steuerverwaltung (Sektion fiir Stempelabgaben), Bern, unter Berufung auf Art. 147,
Abs. 1, und Art. 16, Ziffer 1 des Wehrsteuerbeschlusses vom 9.Dezember 1940
Riickerstattung verlangt werden.



	Wehrsteuer und Truppenvermögen

